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Bezugspreis für Eiuzeldezug durch die Pvst
oder den Verlag viertriMrUch 1 Mk.

Änzeigenpreis : Die eiiäpaUige Zeile oder
deren Raum lb Psg.

Druck und Verlag vou Ndo ! i DupS
in Durlach . — Fernsprecher Nr . 2V4 .

Nr . 58 . Freitag , 11 . September 1911 .

Gesuch der Eiseubahnverwaltung , Er¬
stellung einer Futzwegunterführuug
bei Station Kleinsteinbach betr .

Die Großh . Eisenbahnverwaltung beab¬
sichtigt , unter der jetzt bestehenden Eisenbahn¬
brücke über den Boxbach bei der Station
Kleinsteinbach eine Fußgängernntersührung
auszuführen .

Wir bringen dies mit dein Ansügen zur
öffentlichen Kenntnis , daß etwaige Einwen¬
dungen gegen das Unternehmen bei dem Unter¬
zeichneten Bezirksamt oder dem Gemeinderat
Kleinsteinbach innerhalb 14 Tagen von Ab¬
lauf des Tages an . anzubringen sind , an
welchem die diese Bekanntmachung enthaltende
Nummer des amtlichen Vcrkündigungsblattes
ausgegeben wird , widrigenfalls alle nicht auf
privatrechtlichen Titeln beruhenden Einwen¬
dungen als versäumt gelten

Pläne und Beschreibung des Unternehmens
liegen zur Einsicht der Beteiligten beim Be¬
zirksamt und beim Gemeinderat Kleinstein¬
bach offen .

Durlach den 5 . September 1914 .
Großherzogliches Bezirksamt .

Tie militärische Vorbereitung der Ju¬
gend während des mobilen Zu¬
standes betreffend .

Die Minister des Innern und des Kultus
und Unterrichts haben in einem Aufruf vom
5 . September ds . Js . , betreffend die mili¬
tärische Vorbereitung der Jugend während
des mobilen Zustandes , die Heranwachsende
Jugend vom 16 . Lebensjahre ab zum frei¬
willigen Beitritt zur „ Badischen Jugendwehr

"

aufgefordert .
Üm eine durchgreifende und zweckmäßige

Organisation der militärischen Jugendaus¬
bildung zu schaffen , ist es notwendig , daß die
in den schon bestehenden Jugendpflegevereinen

aufgenommenen jungen Leute vom 16 . Lebens¬

jahr ab und alle anderen Jugendlichen dieses
Alters , die bisher noch keiner Vereinigung
angehört haben , in Abteilungen zusammen¬
geschlossen werden , um gemeinsam nach den
vom König ! . Preußischen Kriegsministerium
gegebenen Richtlinien ausgebildet zu werden .

Diese Richtlinien beziehen sich auf die Aus¬

bildung ohne Waffen und umfassen im

allgemeinen die Einteilung in Kompagnie , Zug
und Gruppe , Sammeln und Entwickeln in
den Formen des Infanterie - Reglements ,
Marschübungen . Geländelehre , Kartenlesen ,
Augenübung , Entfernungsschätzen , Gedächtnis¬
übung als Vorübung für Meldungen , richtiges
Weitergeben solcher und kurzer Anordnungen ;
Gebrauch von Uhr , Kompaß , Fernsprecher ,
Kenntnis der Morseschrift ; Winkerübungen
(Morse - System ) , Ueberwindcn von Hinder¬
nissen natürlicher und künstlicher Art ; kleine
Behelfs -Arbeiten . Tragbahren - Herstellung , erste
Hilfeleistungen bei Verwundeten ; Benutzung
des Geländes , Anlage von Schützengräben ;
Lösung einfacher Aufgaben zweier Abteilungen
gegeneinander ; Hebungen im Vorpostendienst .

In den Abendstunden soll theoretischer Unter¬

richt über dieselben Themas stattfinden . Je
öfter und sachgemäßer die in den Richtlinien
angegebenen Uebungen vorgenommen werden ,
desto nutzbringender wird die Arbeit sein . Bei

Aufstellung des Stundenplans werden die ört¬

lichen Verhältnisse zu berücksichtigen sein , doch
sollen die Uebungen und die Unterrichts - Er¬

teilung mindestens 3 bis 4 mal in der Woche
stattfinden . Bei der Zeitbestimmung für die

Uebungen und den Unterricht ist auf die Be¬

schäftigung der jungen Leute und insbesondere
auf den örtlichen Gottesdienst Rücksicht zu
nehmen .

Eine Vorbesprechung über die Anwendung
der Richtlinien mit Führer und Ausbildungs -
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Personal behufs möglichst gleichmäßiger Durch¬
führung ist in Aussicht genommen .

Die Jugendwehrableilungen werden bei
einer Stärke von 100 bis 120 Mann in Kom¬
pagnien zu je 3 Zügen rrnd Gruppen zu 8
Mann unter entsprechenden Führern einge¬
stellt ; schwächere Abteilungen formieren 1 oder
2 Züge .

Es ergeht daher an alle jungen Männer
vom 10 . Lebensjahr ab die Aufforderung , sich
zum Beitritt zur „ Badischen Jugendmehr

"
- der natürlich jedem freigestellt bleibt —

Vis spälegens 20 . September ds. Is . bei
den Bürgermeisterämtern ihres Wohnorts
anzumelden .

Zur Gewinnung eines geeigneten Aus¬
bildungspersonals richten wir ferner an alle
bisher nicht verwendeten inaktiven Offiziere ,
Unteroffiziere , ehemaligen Einjährig - Frei¬
willigen ufw . die Bitte , ihre Bereitwilligkeit
zur Mitwirkung bei der Ausbildung uns mit¬
zuteilen . Die gleiche Bitte ergeht an alle zu
Führern geeigneten Persönlichkeiten aus den
Kreisen der Jungdeutschland - , Pfadfinder ,Turn - , Sport - und Militärvereine .

Die Bürgermeisterämter des Be¬
zirks werden beauftragt , vorstehendes des
offeru in ortsüblicher Weise öffentlich bekannt
zu geben , die Anmeldungen Jugendlicher ent¬
gegenzunehmen , hierüber Verzeichnisse anzu¬
legen , auf die Bildung örtlicher Jugendwehr¬
abteilungen in geeigneter Weise hinzuwirken
und uns auf den 22 . September ds . As . an¬
zuzeigen , ob Jugendwehrableilungen errichtet
sind , welche Schrie und Einteilung diese Ab¬
teilungen haben und welche Persönlichkeiten
zunächst als Führer in Aussicht genommen sind .

Durlach den 8 . September 1914 .
Großherzogliches Bezirksamt .

Den Vollzug des Weingesetzes vorn
7 . August 1909 betreffend .

Unter Hinweis auf die Vorschriften der
§8 3 und 11 Abs . 3 des obenbezeichnetcn
Gesetzes (Neichsgesetzblatt Seite 393 ) und die
hierzu erlassenen Ausführungsbestimmungen
deö Buudesrats (Reichsgesetzblatt 1909 S . 549 ) ,
sowie die Verordnung Gr . Ministeriums des
Innern vom 7 . August 1909 (Ges . u V O Bl .
S . 395 ) , machen wir die beteiligten Kreise
darauf aufmerksam , daß :

1 . die Absicht Traubemnaische , Most oder
Wein zu zuckern , unter Benützung der
ill den Ausführuugsbeftimmungen deö

Bundesrats bezeichnetett Muster (Alls
läge 1 und 2 daselbst ), -

2 . bei gewerbsmäßigem Vertrieb von Wein
die Herstellung von Haustrunk aus
Traubenmaische , Traubenmost , Rück¬
ständen der Weinbereitung oder aus¬
getrockneten Weinbeeren unter Benützung
des nachstehenden Musters

schriftlich beim Bürgermeisteramt anzuzeigen
ist . Letzteres kann die Eintragung in Listen
gestatten , die den vorgeschriebenen Mustern
nachgebildet sind .

Anzeige der Herstellung von Haustrunk .
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Die Unterlassung der vorgeschriebenen An¬
zeige wird gemäß 8 29 Ziffer 2 und 8 30
des Weingesetzes bestraft .

Hinsichtlich der Verpflichtung zur Führung
von Büchern wird auf die vom Bundesrat
zu 8 10 des Weingesetzes erlassenen AuS -
führungsoorschriften hingewiesen .

Die Bürgermeisterämter werden mit Bezug
auf unsere Bekanntmachung vom 14 . August
1909 Nr , 24212 (amtliches Verkündigungs¬
blatt Nr . 53 vom 21 . August 1909 ) ange¬
wiesen , die für den Monat August vorge¬
schriebene Bekanntmachung , wenn noch nicht
geschehen , alsbald zu erlassen und den ord¬
nungsgemäßen Vollzug des Gesetzes zu über¬
wachen .

Durlach den 8 . September 1914 .
Großherzogliches Bezirksamt .

Die Bekämpfung der Maul - und Klauen¬
seuche betreffend .

Das Großh . Bezirksamt Bruchsal macht
bekannt :

Die anläßlich des Ausbruchs der Maul - und
Klauenseuche im städtischen Bauhof in Bruchsal
am 25 . August 1914 auf Grund des 8 108
Ausf . Vorschr . z . R V . S .G . angeordneten Ver¬
bote werden auf den Seuchenort Bruchsal
beschränkt .

Dur lach den 8 . September 1914 .
Großherzogliches Bezirksamt.
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